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Liquiditätsvorteile sichern durch Wechsel der Umsatzbesteuerungsform
Mit dem Bürgerentlastungsgesetz, dass zum 01.07.2009 in Kraft tritt, ist neben dem ab 2010 verbesserten Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen auch eine vorübergehende Neuregelung für Unternehmer im Hinblick auf die Abführung der Umsatzsteuer geschaffen worden. 

Diese Regelung hätte man eher in den Konjunkturpaketen oder in den Maßnahmepaketen zur Beschäftigungssicherung erwartet, wurde jedoch dann auf Beschluss des Finanzausschusses vom 27.05. in das Bürgerentlastungsgesetz aufgenommen. 

Danach kann das Finanzamt gemäß § 20 UStG auf Antrag nunmehr gestatten, dass ein Unternehmer die Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnen darf, wenn der Vorjahresumsatz eine bestimmte Grenze nicht überschritten hat. Der dabei für gewerbliche Unternehmer grundsätzlich maßgebliche Umsatzbetrag wird gegenüber der bisherigen Regelung auf 500.000,00 € verdoppelt. 
Damit gilt die bisher nur für Unternehmer in den neuen Bundesländern maßgebliche erhöhte Umsatzgrenze im gesamten Bundesgebiet und zwar ab dem 01.07.2009, befristet bis zum 31.12.2011. 

Anders als bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten muss die Umsatzsteuer bei der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (sogen. Ist-Versteuerung) erst dann an das Finanzamt abgeführt werden, wenn der Kunde tatsächlich bezahlt hat. 
Die Vorsteuer kann sich der Unternehmer dennoch bereits bei Leistungsbezug und Vorlage der  ordnungsgemäßen Rechnung, unabhängig von der Bezahlung sofort vom Finanzamt erstatten lassen. 

Durch das zunehmend verspätete Zahlungsverhalten vieler Kunden, kann durch diese Neuregelung und dem Wechsel zur Ist-Besteuerung, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen spürbare Liquiditätsvorteile erreicht werden. 

Der Wechsel von der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten, d. h. Abführung der Umsatzsteuer bereits nach Erbringung der Leistung, zur Ist-Besteuerung ist Rechtsform unabhängig und kann daher sowohl von Einzelunternehmen, als auch von Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften beantragt werden. 

Ebenso an die Umsatzgrenze von 500.000,00 € p.a., sowie an eine Gewinngrenze von 50.000,00 € gekoppelt, wurde durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz Einzelkaufleuten die Möglichkeit gegeben, sich von der Buchführungspflicht befreien zu lassen. 
Statt der Bilanzierung erfolgt die Gewinnermittlung dann durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung. 

Bisher galt für die Buchführungspflicht eine Umsatzgrenze von 350.000,00 € oder eine Gewinngrenze von 30.000,00 €.

Die Befreiungsmöglichkeit von der Buchführungspflicht gilt nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz jedoch ausdrücklich nur für Einzelunternehmen, nicht jedoch für Personenhandelsgesellschaften (z. B. OHG, GmbH & Co. KG) oder Kapitalgesellschaften (GmbH etc.). 

Eine Befreiung von der Buchführungspflicht ist in jedem Fall jedoch sorgfältig  im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen zu prüfen, insbesondere im Jahr des Übergangs. Da durch die Bilanzierung u. a. Forderungen und teilfertige Leistungen bereits versteuert wurden, kann sich durch die beim Wechsel der Gewinnermittlungsform gesetzlich erforderliche Übergangsgewinnermittlung möglicherweise ein Verlust ergeben, der steuerlich unter Umständen nicht ( voll ) genutzt werden kann ! 
Ebenfalls sollte bei einem Wechsel der Gewinnermittlungsform bedacht werden, dass die Einnahmen-Überschuss-Rechnung gegenüber der Bilanz nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft besitzt. Fremdfinanzierten Unternehmen bietet daher der Jahresabschluss durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung nur einen unzureichenden Nachweis gegenüber der Bank über die tatsächliche finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens, der von den Kreditinstituten jedoch erwartet wird. 

